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Text 

Beschwerdezinsen 

§ 205a. (1) Soweit eine bereits entrichtete Abgabenschuldigkeit, deren Höhe unmittelbar oder 
mittelbar von der Erledigung einer Bescheidbeschwerde abhängt, herabgesetzt wird, sind auf Antrag des 
Abgabepflichtigen Zinsen für den Zeitraum ab Entrichtung bis zur Bekanntgabe des die Abgabe 
herabsetzenden Bescheides bzw. Erkenntnisses festzusetzen (Beschwerdezinsen). 

(2) Der Antrag (Abs. 1) hat zu enthalten: 

 a) die Bezeichnung der Bescheidbeschwerde, von deren Erledigung die Abgabenhöhe unmittelbar 
oder mittelbar abhängt; 

 b) die Bezeichnung des Bescheides bzw. Erkenntnisses, mit dem die entrichtete 
Abgabenschuldigkeit herabgesetzt wurde; 

 c) die für die Höhe der Bemessungsgrundlage der Zinsen maßgebenden Angaben. 

(2a) Soweit eine bereits entrichtete Abgabenschuldigkeit aufgrund von § 295 Abs. 2a herabgesetzt 
wird, sind auf Antrag des Abgabepflichtigen Zinsen für den Zeitraum ab Entrichtung bis zur Bekanntgabe 
des die Abgabe herabsetzenden Bescheides, festzusetzen. 

(3) Zinsen sind nur insoweit festzusetzen, als ein Bescheid in Punkten angefochten wird, in denen er 
von dem ihm zugrunde liegenden Anbringen abweicht oder ein Bescheid angefochten wird, dem kein 
Anbringen zugrunde liegt. Zinsen sind nicht festzusetzen, insoweit Anspruchszinsen gemäß § 205 oder 
Umsatzsteuerzinsen gemäß § 205c für den selben Zeitraum anfallen. 

(4) Die Zinsen betragen pro Jahr 2% über dem Basiszinssatz. Zinsen, die den Betrag von 50 Euro 
nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. 
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